
Soziale Verantwortung
im Lebensraum Wohnen

Soziales 
Zusammenleben
Hilfe zur Selbsthilfe
Ausbildung



Fühle mit allem Leid 

der Welt, 

aber richte deine Kräfte 

nicht dorthin, 

wo du machtlos bist, 

sondern zum Nächsten, 

dem du helfen,

den du lieben und 

erfreuen kannst.

Hermann Hesse
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Die Deutsche Annington Stiftung ist eine  

gemeinnützige Stiftung bürgerlichen 

Rechts. Sie hat ihren Sitz in Frankfurt am 

Main. Das Wirken der Stiftung kommt den 

Mietern und ihren Angehörigen in den Häu- 

sern und Wohnungen zugute, die unter dem  

Dach der Deutschen Annington Immobilien 

Gruppe vereint sind. 

Aufgabe der Stiftung ist es, Hilfe in sozialen 

Notlagen und bei Hilfsbedürftigkeit zu gewäh-

ren, sowie intakte Nachbarschaften und Aus-

bildung zu fördern. Die Stiftung leistet damit 

einen Beitrag zur Gestaltung und Sicherung des 

sozialen und nachbarschaftlichen Miteinanders 

in den Liegenschaften der Deutschen Annington 

Immobilien Gruppe. Sie unterstützt dabei 

ausdrücklich bürgerschaftliches Engagement, 

Eigenverantwortlichkeit und private Initiative 

im Lebensraum „Wohnen“. Insbesondere för-

dert sie kleinere Projekte, die aus der Eigenini-

tiative der Bewohner und der Nachbarschaften 

entstehen. Die Stiftung ist parteipolitisch und 

konfessionell unabhängig.

Für ihre Arbeit stehen ihr die Erträge aus dem 

Stiftungskapital von fünf Millionen Euro zu. 

Das Stiftungsvermögen kann durch weitere 

Zustiftungen, Zuwendungen Dritter und durch 

Spenden an die Stiftung erhöht werden. Die 

Stiftung ist selbstlos tätig und verfolgt keine 

eigenwirtschaftlichen Zwecke. Der Vorstand der 

Stiftung ist ehrenamtlich tätig.

Die Deutsche
Annington Stiftung
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Zu einer Gesellschaft mit menschlichem  

Antlitz gehört auch die Rücksichtnah- 

me auf den sozial schwächeren und kranken 

Menschen. Ebenso darf die Gemeinschaft 

Menschen, die durch einen Schicksalsschlag 

unverschuldet in Not geraten sind, nicht im 

Stich lassen. Sie bedürfen unserer besonderen 

Anteilnahme und Unterstützung.

Deshalb kann die Stiftung in Einzelfällen 

Personen finanzielle Zuwendungen gewähren, 

die sich in einer sozialen Notlage befinden 

und infolge ihres körperlichen, geistigen oder 

seelischen Zustandes auf die Hilfe anderer 

angewiesen sind. Dabei ist die Stiftung an die 

Bestimmungen des § 53 der Abgabenord- 

nung (AO) gebunden.

Auch die häusliche Pflege, z. B. von älteren 

Menschen, kann vorübergehend bezuschusst 

werden, ebenso wie die Anschaffung von  

technischen Hilfen für Behinderte.

Einen besonderen Schwerpunkt legt die  

Stiftung auf die Linderung persönlicher Schick-

salsschläge. Zeitlich begrenzt können die finan-

ziellen Folgen für Mieter und deren Angehörige 

bei einer schweren Krankheit oder bei einem 

Unfall abgemildert werden.

Stiftungszweck
Soziales
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Ein gutes nachbarschaftliches Miteinander 

führt zu einer hohen Wohnzufriedenheit 

und verbindet. Darüber hinaus fördern intakte 

Nachbarschaften das Verständnis zwischen den 

Generationen, Nationalitäten, Konfessionen 

und Lebensstilen.

Die Stiftung unterstützt soziale, kulturelle, 

sportliche und andere Aktivitäten, die das 

gemeinschaftliche und gutnachbarliche Zu-

sammenleben in den Siedlungen der Deut-

schen Annington Immobilien Gruppe fördern. 

Sie gewährt Mittel für kleinere Projekte und 

Maßnahmen zur Nachbarschaftspflege, die den 

Dialog intensivieren und Brücken zwischen den 

Menschen schlagen, z. B. durch Nachbarschafts-

feste, Konzerte und Sportveranstaltungen. 

Gefördert werden auch Einrichtungen in den 

Wohngebieten, die Nachbarschaften beleben, 

wie z. B. Gemeinschaftsräume, Nachbarschafts-

treffs, Begegnungsstätten und Spielplätze.

Stiftungszweck
Zusammenleben
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Freiwilliges und ehrenamtliches Engagement 

leistet bereits heute Beträchtliches für das 

Gemeinwohl und wird künftig noch an Bedeu- 

tung gewinnen.

Vor diesem Hintergrund fördert die Deutsche  

Annington Stiftung Selbsthilfeeinrichtungen 

von Mietern, die sich der Betreuung von Kindern, 

Jugendlichen, Senioren und Hilfsbedürftigen 

innerhalb der Mieterschaft widmen, wie z. B. 

Jugendzentren, Begegnungsstätten und Senioren-

treffs. 

Dritte Träger können ebenfalls Stiftungszuwen-

dungen erhalten, wenn sie auf lokaler Ebene in 

diesem Sinne Betreuungs- oder Pflegeleistungen 

erbringen.

Stiftungszweck
Hilfe zur Selbsthilfe
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Die Bildung und Ausbildung der jungen 

Generation ist eine der wichtigsten Aufga-

ben, die unsere Gesellschaft zu erfüllen hat.  

Ihre Zukunftsfähigkeit und Wettbewerbsfähig-

keit in einem vereinten Europa wird entschei-

dend davon abhängen, ob junge Menschen 

über sprachliche und staatliche Grenzen hinweg 

zusammenarbeiten können.

Die Deutsche Annington Stiftung unterstützt 

deshalb Kinder und Jugendliche bei der schu-

lischen und beruflichen Ausbildung. So können 

z. B. Förderkurse zur Aufholung von Lernrück-

ständen aufgrund von Krankheit bezuschusst 

werden. Einen Schwerpunkt bildet die Unter-

stützung von freiwilligen Lern- und Arbeitsge-

meinschaften unter pädagogischer Anleitung, 

die die kreativen, künstlerischen, sprachlichen, 

technischen und historischen Fähigkeiten 

und Kenntnisse der Kinder und Jugendlichen 

fördern.

Stiftungszweck
Ausbildung

Die Mittel werden zeitlich begrenzt oder für 

einzelne Projekte gewährt. Auch die Anschaf-

fung von Lernmitteln und Lernhilfen wird 

gefördert. Die Stiftung wird bei der Bewilligung 

von finanziellen Mitteln die Bedürftigkeit, Leis-

tung und Begabung berücksichtigen.
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Stiftungsmittel werden nur für die Stiftungs-

zwecke Soziales, Zusammenleben, Hilfe zur 

Selbsthilfe und Ausbildung gewährt. Anträge 

auf Förderung können formlos bei der Stiftung 

eingereicht werden. Ihr Bezug zu den Stiftungs-

zwecken, eventuelle weitere Finanzierungsquel-

len einschließlich der Eigenbeteiligung und der 

zeitliche Horizont sollten dabei kurz dargestellt 

werden.

Ausdrücklich erbeten und erwünscht sind die 

Anträge aus der Mieterschaft der Deutschen 

Annington Immobilien Gruppe. Neben Einzel-

personen sind auch Initiativen, Selbsthilfeein-

richtungen sowie gemeinnützige und karitative 

Einrichtungen antragsberechtigt.

Ein Rechtsanspruch auf eine Förderung besteht 

nicht. Eine Ablehnung kann ohne Begründung 

erfolgen.

Anträge sind zu richten an:

Deutsche Annington Stiftung

c/o Frau Hilde Bohle-Bönsel

Zum Burgberg 20 · 34393 Grebenstein

Förderanträge und
Bewilligungen
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Sitz:

Deutsche Annington Stiftung

Frankfurt am Main

info@deutsche-annington-stiftung.de

www.deutsche-annington-stiftung.de

Kontoverbindung: 

Dresdner Bank Essen

Konto 410529100 

BLZ 36080080


